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1. Allgemeines 
 

1.1. Auftrag  
 

Der Auftrag des BG Leopoldstadt lautet Befund und Gutachten über den Verkehrswert der 

Liegenschaft zu erstatten.  Der Auftrag wurde mit Gerichtsbeschluss am 08.09.2025 erteilt. 
 

1.2. Bewertungsstichtag 
 

Das Ergebnis dieses Gutachtens nimmt Bezug auf die wertrelevanten Umstände zum Zeitpunkt 

der Befunderhebung. Die Befundaufnahme fand am 29.10.2025 um 10:00 Uhr bzw. am 

17.03.2026 um 10.00 Uhr im Beisein des Gerichtsvollziehers, des Schlossers sowie des 

Vertreters der betreibenden Partei statt. Bei der Befundaufnahme wurden die allgemeinen Teile 

der Liegenschaft und tw. leerstehende bzw. auch in Bestand gegebene Bestandobjekte besichtigt.  
 

1.3. Unterlagen 
 

Dieser Bewertung sind jene Kenntnisse, Informationen und Daten zu Grunde gelegt, die durch 

die Erhebungen des Sachverständigen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Liegenschaft erlangt wurden. Darüber hinaus bilden die Informationen und Auskünfte der 

Parteien bzw. deren Vertreter die Grundlage für dieses Gutachten. Ergänzende Informations-

quellen sind in den Beschreibungen (jeweiliger Befundteil) enthalten. 
 

Folgende Unterlagen sind demnach im Gutachten berücksichtigt: 

• Befundaufnahme: 29.10.2025 bzw. 17.03.2026 

• Grundbuchsauszug: 25.09.2025 bzw. 09.03.2026 

• Einsicht in den Bauakt (MA 37) 26.03.2026 um 8:30h  

• Interneterhebungen zu bewertungsrelevanten Kriterien der Liegenschaft und der darauf 

befindlichen Baulichkeiten: 

Verkehrsinfo. (öffentl.- und Individualverkehr), Lärm- und Immissionsbelastungen, 

Stadtstrukturplan (Kulturgüterkataster), Flächen- und Bebauungswidmung, u.v.m; 

• Fotodokumentation des bewertungsgegenständlichen Bestandobjektes und der 

allgemeinen Teile der Liegenschaft zum Zeitpunkt der Befundaufnahme  

• Unterlagen der Hausverwaltung (Zinslisten 11.2025, Mietverträge) 

• Literatur:  

„Liegenschaftsbewertung“, Heimo Kranewitter, in der aktuellen Auflage 

„Immobilienbewertung Österreich“, Bienert/Funk, in der aktuellen Auflage 

Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992, BGBl. 150/92, in der aktuellen Auflage 

• Statistiken:  

„Immobilienpreispiegel“ – WKÖ; „Immobilienpreisatlas” – Raiffeisen Bausparkasse 

„Standortexposé“ – IMMOunited GmbH; etc.  
 

Durch den vorgenommenen Befund sind die objektiven wertrelevanten Objekteigenschaften aus 

Sachverständigensicht bezogen auf den erteilten Auftrag in vollem Umfang erhoben. Dennoch 

ist der Hinweis vorzunehmen, dass Abweichungen der tatsächlichen, rechtlichen, 

wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten zu den vorgelegten Unterlagen den berechneten 

Verkehrswert verändern können. Neue Unterlagen bzw. Änderung des Informationsstandes 

können ebenfalls zu einer Veränderung des Gutachtenergebnisses führen. Das vorliegende 

Gutachten hat bezogen auf den erteilten Gerichtsauftrag ausschließlich in seiner Gesamtheit und 

nicht auszugsweise, Gültigkeit.  
 

Gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass die 

im Zuge der Bewertung zu erfolgenden Verarbeitungen personenbezogene Daten vom 

Sachverständigen in der Funktion eines Auftragsverarbeiters auftragskonform und mit größter 

Sorgfalt erfolgen. 
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2. Befund 
 
 

2.1. Beschreibung der bewertungsgegenständlichen Lage  
 

Kriterium Beschreibung 

Lage allgemein -  

verkehrstechnische 

Erreichbarkeit –

„Individualverkehr“ 

„öffentlicher 

Verkehr“  

Allgemeine Lage (Qualifikation: gut) 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im 20. 

Wiener Gemeindebezirk (Brigittenau) im Straßenverlauf Ecke 

Denisgasse und Romanogasse unweit der Hauptstraßenverbindung 

Klosterneuburgerstraße. Die nähere Umgebung ist geprägt durch eine 

historisch gewachsene, geschlossene und dichte Verbauungsstruktur 

mit überwiegend vor 1945 errichteten Wohngebäuden 

(Althausbestand). Die Lage ist im Hinblick auf die Nähe zur 

innerstädtischen Infrastruktur sowie zu Erholungsflächen entlang des 

Donaukanals als Wohnstandort durchschnittlich bis gut attraktiv 

einzustufen. 
Verkehrsanbindung – Individualverkehr (Qualifikation: gut-sehr gut) 

Die Anbindung an das Straßennetz ist als gut bis sehr gut zu 

beurteilen. Das Stadtzentrum (Innere Stadt) ist über die Jägerstraße 

bzw. Wallensteinstraße und in weiterer Folge über den 

Donaukanalbereich (Rossauer Lände / Franz-Josefs-Kai) in 

angemessen kurzer Fahrzeit erreichbar. Richtung Stadtausfahrt 

bestehen günstige Verbindungen über den Handelskai sowie die 

Brigittenauer Brücke und Nordbrücke mit Anschluss an das 

höherrangige Verkehrsnetz (u.a. A22 Donauuferautobahn). 

Parkmöglichkeiten stehen im öffentlichen Raum im Rahmen der 

flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung (Kurzparkzone) zur 

Verfügung.  
 

Verkehrsanbindung – Öffentlicher Verkehr (Qualifikation: gut- sehr 

gut) 
 

Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft besteht eine sehr 

gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Entlang der 

nahegelegenen Wallensteinstraße, Klosterneuburger- sowie 

Jägerstraße verkehren die Straßenbahnlinien 5 und 33 mit guter 

Anbindung Richtung Innenstadt bzw. zum Verkehrsknotenpunkt 

Praterstern. Ergänzend bestehen Busverbindungen über die Linien 

5A und 5B, deren Haltestellen sich ebenfalls in kurzer Gehentfernung 

befinden. Darüber hinaus ist die U-Bahnlinie U6 über die Station 

Jägerstraße in fußläufiger Distanz erreichbar und gewährleistet eine 

schnelle Verbindung zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten sowie in 

andere Wiener Bezirke.  
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Infrastrukturelle 

Einrichtungen/ 

Nahversorgung 

 

Nahversorgung und Infrastruktur (Qualifikation: gut) 

Die infrastrukturelle Versorgung ist als gut zu bewerten. 

Einrichtungen des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittel-

Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte befinden sich ebenso in der 

näheren Umgebung, wie gastronomische Betriebe (Cafés, 

Restaurants), Ärzte und Apotheken. Eine hohe Versorgungsdichte ist 

insbesondere im Bereich der Wallenstein-, der Klosterneuburger und 

der Jägerstraße sowie rund um den Hannovermarkt gegeben. 

Insgesamt ist die Nahversorgung und die Infrastruktur im 

unmittelbaren Umfeld der Liegenschaft Denisgasse / Romanogasse 

als gut zu qualifizieren. 
 

Lagebeurteilung im 

Sinne des MRG 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich im Gründerzeitviertel                     

(§2 (3) RichtwertG). 
 

 

Die nachfolgenden Plan- und Kartendarstellungen bilden die Lage der bewertungsgegen-

ständlichen Liegenschaft innerhalb des Stadtgebietes sowie der unmittelbaren Umgebung 

(Mikrostandort/Einzugsgebiet rd. 350 m) ab. Ebenso werden die Einflusskriterien Umwelt 

(Verdachtsflächenkataster, Lärm), die behördlichen Raumordnungsvorgaben (Flächenwidmung) 

sowie wirtschaftliche Kriterien (Infrastruktureinrichtungen, Verkehrsanbindung) erhoben.                        

Diese Auswertungen beziehen sich auf die Recherche aktueller Gegebenheiten zum Zeitpunkt 

der Befundaufnahme bzw. auf das durch sonst. Recherche erhobene Datenmaterial, welches 

einen detaillierten Bezug zu dem Bewertungsstichtag zulässt.  
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2.1.1. Lage der Liegenschaft 
 

 
Quelle: www.google.com/maps/place/ 

 

 
Quelle: https://immobase.immounited.com/IMMOmapping - Straßenansicht  

 

 
Quelle: https://immobase.immounited.com/IMMOmapping - Vogelperspektive Liegenschaftsumgebung  
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2.1.2. Übersicht Erreichbarkeiten /Auszug: IMMOunited-Standortexposé 
              Quelle: www.immounited.com/IMMOmapping - Standortexposé 
 

Einrichtung Name Entfernung 

Apotheke Zur Hl. Elisabeth, Klosterneuburger Straße 75, 1200 Wien 149 m 

Arzt Augenzentrum Brigittenau, Romanogasse 27, 1200 Wien 175 m 

Bäckerei Corner 225 m 

Bibliothek Bücherei Pappenheimgasse, Pappenheimgasse 10-16, 1200 Wien 235 m 

Biergarten Grünstern Gartenküche 1,64 km 

Café Montenegro, Klosterneuburger Straße 68, 1200 Wien 148 m 

Car-Sharing Stadtauto carsharing, Gussenbauergasse 5-7, 1090 Wien 444 m 

Club / Disco Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien 381 m 

Drogerie Bipa, Klosterneuburger Straße 46, 1200 Wien 197 m 

Eissalon Leonardelli, Klosterneuburger Straße 50, 1200 Wien 165 m 

Fahrschule Easy Drivers 485 m 

Fast-Food Restaurant Mek Burek, Gerhardusgasse 19, 1200 Wien 92 m 

Fleischer Keine Namensinformation, Keine Adressinformation 94 m 

Gemischtwaren Keine Namensinformation, Keine Adressinformation 101 m 

Getränkeverkauf 7 Eleven Shop, Klosterneuburger Straße 63, 1200 Wien 78 m 

Kasino Casino Wien, Kärntner Straße 41, 1010 Wien 3,11 km 

Kindergarten Keine Namensinformation, Keine Adressinformation 92 m 

Kino WIFAR - Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, 

Wallensteinstraße 68, 1200 Wien 

949 m 

Klinik Ärztezentrum Alserbach 877 m 

Konditorei Prenses 407 m 

Krankenhaus Evangelisches Krankenhaus Wien 1,66 km 

Kulturinstitut Juvivo 822 m 

Kulturzentrum Perinetkeller, Perinetgasse 1, 1220 Wien 779 m 

Museum Gedenkstätte Karajangasse, Karajangasse 14, 1200 Wien 777 m 

Musikschule Music Workshop 1,53 km 

Parkplatz / Parkgarage Ehem. Fix & Foxi, Treustraße 52, 1200 Wien 178 m 

Planetarium Planetarium, 1020 Wien 2,85 km 

Polizeidienststelle Polizeiinspektion Pappenheimgasse, Pappenheimgasse 33, 1200  395 m 

Postamt Post Filiale 1090, Althanstraße 10, 1090 Wien 544 m 

Pub The Golden Harp, Alserbachstraße 37, 1090 Wien 632 m 

Rechtsanwalt Georg Bürstmayr, Hahngasse 25, 1090 Wien 1,20 km 

Restaurant Dani 126 m 

Rettungsstützpunkt Samariterbund Brigittenau, Raffaelgasse 11/1, 1200 Wien 501 m 

Schule VS Treustraße - Bunte Schule 124 m 

Seniorenwohnheim Pflege- und Sozialzentrum Pramergasse 1,07 km 

Sprachschule China Sprachinstitut 1,14 km 

Supermarkt Lidl, Klosterneuburger Straße 79, 1200 186 m 

Süßwaren Zuckerl Tante, Klosterneuburger Straße 30, 1200 Wien 351 m 

Tankstelle Eni, Jägerstraße 60, 1200 Wien 533 m 

Theater Das Vindobona, Wallensteinplatz 6, 578 m 

Tierarzt Madlener 78 m 

Universität  Institut für Geologie der Universität Wien, Althanstraße 14, 1090  434 m 

Vergnügungspark Wurstelprater, 1020 Wien 3,17 km 

Zahnarzt Dr. Aboushahin, Klosterneuburger Straße 71, 110 m 

Zoo Schmetterlinghaus, 1010 Wien 2,97 km 
 

Die genannte Studie (Standortexposé) liefert eine umfassende Beurteilung von Lagequalitäten 

(detaillierte Erhebung und Auswertung zu Infrastrukturdaten, zum öffentlichen Verkehr und 

Individualverkehr, Geoinformationen und sonstige Qualitäten; ergänzend zugleich um 

statistische Auswertungen zur Bewohnerstruktur der jeweiligen Lage uvm.). Insofern kann aus 

dieser Grundlagenerhebung ein umfassendes Bild zu den Lagequalitäten erhoben werden.                                      

Dieses Datenmaterial ist von einer, nach objektiven Maßstäben ausgerichteten Institution 

erhoben und verweist auch auf die Verwendbarkeit der Daten für Sachverständigenzwecke.  



8 

 

2.1.3. Übersicht Erreichbarkeiten /Mikrolage (Umkreis 350m) 
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2.2. Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen 
 

 
 

 
 

 
Quelle: www.wien.gv.at – Kulturgüterkataster - öffentlicher Verkehr/Infrastruktur  
 

Für den Straßentrakt der vorliegenden Liegenschaft liegt folgende Widmung vor: 

„Wohngebiet, Bauklasse IV, geschlossene Bauweise, max. Gebäudehöhe 18,00 m, Gebäudetiefe 12m“. 

 

Bezogen auf die Bewertung dieser Liegenschaft ist auf Basis der vorliegenden Unterlagen von 

einer widmungsentsprechenden Bebauung der Gesamtliegenschaft auszugehen.
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2.3. Bodenkontaminierung/Altlasten  
 

  

 

 
 

Quelle: www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/Altlasten 

 

Auf Basis der seit 01.01.2025 vorgenommenen Änderungen der Erhebung möglicher negativer 

Einflüsse von Grundstücken durch Kontaminierung bzw. Altlasten ist für das 

bewertungsgegenständliche Grundstück von keinem Gefährdungspotential auszugehen.    
Allfällige Kontaminationen der Liegenschaft konnten im Zuge der Befundaufnahme weder festgestellt 

werden, noch wurden Informationen zu möglichen Gefahrenquellen bekannt gegeben. Es wurde keine 

gesonderte Untersuchung der Bodenbeschaffenheit durchgeführt. Im Verdachtsflächenkataster oder 

Altlastenatlas (weder das Grundstück noch die Adresse) des Umweltbundesamtes ist die 

Liegenschaft, unter Vorbehalt der vollständigen Erfassung, nicht verzeichnet.  
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2.4. Lärmkarten zu diversen Immissionsmöglichkeiten   
 

In der vorliegenden Karte ist die in den Geltungsbereich der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

fallenden Ballungsräume und Lärmquellen eingetragen. Als Lärmquellen gelten alle 

Hauptverkehrsstraßen (d.h. 3 Mio. Kfz/Jahr bzw. rd. 8.000 Kfz/Tag) und Haupteisenbahn-

strecken (alle Schienenstrecken: Straßen- und Schienennetz mit einem Verkehrsaufkommen von 

mehr als 30.000 Zügen pro Jahr).  
 

Die strategische Lärmkarten werden rechnerisch ermittelt, wofür neben Parametern wie 

Verkehrsstärke, Fahrgeschwindigkeit etc. auch die Kenntnis des Geländes und der Bebauung 

berücksichtigt wird. Die Pegelwerte stellen die Lärmimmission in einer Höhe von 4m über dem 

Boden dar und sind daher sowohl für den Schutz des Freiraumes als auch hinsichtlich Aussagen 

für hohe Gebäude nur bedingt geeignet und nur bedingt anwendbar. 
 

Lärm für den Tag-Abend-Nachtzeitraum wird durch Lden-Lärmindex beschrieben.                          

Der Lden entspricht dem energieäquivalenten Dauerschallpegel, wobei für den Abendzeitraum 

(19:00 - 22:00 Uhr) ein Pegelzuschlag von 5 dB und für den Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr) 

ein Pegelzuschlag von 10 dB berücksichtigt wird. Lärm für den Nachtzeitraum wird durch den 

Lnight-Lärmindex beschrieben. Der Lnight entspricht dem energieäquivalenten Dauerschallpegel 

für den Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr). 
 

Straßenverkehr 
 

 
 

Quelle: https://maps.laerminfo.at / Lärmzone 24h-Durchschnitt 

 

Für die Bewertung der gegensatändlichen Liegenschaft ist auf der Grundlage der Erhebungen 

und der Wahrnehmungen bei der Befundaufnahme von keiner wertrelevanten Beeinträchtigung 

auszugehen. 
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2.5. Statistische Erhebungen zu Wirtschaftsfaktoren und Bevölkerung 
    Quelle: Statistik Austria, Auszugs-Ausgabe / August 2024 
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2.6. Auszug Marktberichte 
 

 

                     

Quelle: BUWOG Group-/EHL Wohnen GmbH „Erster Wiener Wohnungsmarktbericht – Wien“, veröffentlicht im Februar 2026 
 

 
Quelle: Wiener Wohnmarktbericht, Herbst 2025, Otto Immobilien  
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Otto Marktbericht Frühjahr 2026 
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2.7. Beschreibung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft sowie der 

bestehenden Bebauung 
 

Bei den genannten Befundaufnahmen wurden die allgemeinen Teile der Liegenschaft und 

exemplarisch einige der vermieteten und leerstehenden Bestandobjekte besichtigt.  
 

Anmerkung: Im Rahmen der Befundaufnahmen wurde das Vorliegen konsenswidriger Baumaßnahmen 

nicht gesondert geprüft. Es wurden auch keine Untersuchungen nicht-sichtbarer Teile des Gebäudes, wie 

insbesondere Gas-, Wasser-, Abwasser-, Elektro- und Heizungsleistungen hinsichtlich Baumängel 

angestellt. Es wurden auch keine gesonderten Vermessungen der Räume durchgeführt. 
 

Kriterium Beschreibung Info.-Quelle 
 

Grundstück 
GST-Nr. 3631/25 

Das bewertungsgegenständliche Grundstück ist eben, 

hat eine trapezförmig geschnittene Grundstücksform 

und verfügt über eine grundbücherlich ausgewiesene 

Grundstücksfläche von 412 m². 
   

Befunderhebung 

Gebäudeart/ 

Baujahr: 

Bautyp lt. KGK/  

Mehrparteienwohnhaus 

Bauperiode: 1848-1918 

Errichtungsjahr: 1900 

Bautyp: W3.1.-Miethaus aus der Gründerzeit-

Straßentrakter 
 

Anmerkung: Aus mietrechtlicher Sicht handelt es sich um ein 

Althaus (Baubewilligung vor 1945); die Bewirtschaftung 

durch Vermietung ist somit dem Vollanwendungsbereich des 

MRG unterworfen. 
 

Kulturgüter-

kataster/ 

Planeinsicht MA37 

Geschosse Souterrain, EG, 1-4. OG, Rohdachboden Befundaufnahme 
 

Lift Im Haus befindet sich kein Lift. Befundaufnahme 
 

Bestandsanalyse 

 

Die Nutzfläche sämtlicher im Gebäude befindlichen 

Bestandobjekte beläuft sich lt. vorliegender 

Vorschreibungsliste auf 1.187,00 m². Im Gebäude 

befinden sich insges. 23 Bestandobjekte, von denen 

vier noch unbefristet vermietet sind; die übrigen 

sind leerstehend. Der aktuell vereinnahmte, 

monatliche Nettoertrag liegt bei gesamt € 1.099,55 

(entspricht € 6,11/m² auf die vermietete Fläche). 
 

Zinsliste der 

Hausverwaltung 

per 11/2025 

 
 

Informationen zum 

Ausstattungs- und 

Erhaltungszustand d. 

Gesamtliegenschaft 

 

Die gegenständliche Gebäudesubstanz befindet 

sich, in Bezugnahme auf die allgemeinen Teile der 

Liegenschaft, in einem dem Gebäudealter 

entsprechenden qualitativ guten Erhaltungszustand; 

es sind kleinere punktuelle Reparaturbereiche 

(Gangfenster, Gangfliesen, Grundfeuchtigkeit im 

Bereich EG) augenscheinlich wahrnehmbar.                       

Das Dach und die Fassade wurden um das 

Kalenderjahr 2013 saniert. Die Bestandobjekte 

befinden sich in einem sanierungsbedürftigen 

Zustand. Auch ohne einer weiterführenden, 

technischen Überprüfung des Umfanges ist in der 

Bewertung, neben den laufenden 

Instandhaltungsaufwendun gen, ein zusätzlicher, 

kurzfristig erforderlicher Reparaturrückstau zu 

berücksichtigen. 

Befundaufnahme/ 

Bauamt 
 

Energieausweis Ein EA konnte nicht erhoben werden; es ist daher in 

der Bewertung davon auszugehen, dass sich das 

Rechercheergebnis 
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bewertungsgegenständliche Gebäude in einem, dem 

Gebäudealter, durchschnittlich zumessbaren 

Energiewert befindet. 

 

Baukonsens /  

DG-Ausbau/ 

Regelgeschosse 

Aus den Planunterlagen ergeben sich geringfügige 

Abweichungen der Nutzflächen und deren 

Zuordnung zu bestehenden Objekteinheiten, 

gegenüber den in der vorgelegten Zinsliste 

angeführten Flächenangaben. 
 

Bei der Baubehörde liegt aktuell eine 

Dachgeschosseinreichung aus dem Kalenderjahr 

2020 auf, die bezogen auf die Bescheidwirkung 

durch einen aktuell eingebrachten Planwechsel aus 

2026 als bewilligt einzuordnen ist. In der dieser 

Bewilligung zugrunde liegenden Plandarstellung 

wird von einer Potentialfläche von rd. 450 m² 

ausgegangen.  

 

MA37 

Baueinreichung 

vom 11.03.2021 

samt 1. 

Planänderung 

21.01.2026 

 

Grundbuch Die Bewertung bezieht sich auf eine geldlastenfreie 

Liegenschaft; die zum Stichtag einverleibten,  

Geldlasten sind in der Bewertung nicht 

berücksichtigt.  

 

Grundbuchsauszug 
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3. Bewertung 
 

3.1. Wahl des Bewertungsverfahrens 
 

Allgemeine Hinweise zur Bewertungsmethode  
 

Bei der bestehenden Liegenschaft handelt es sich um ein Grundstück mit einem darauf 

befindlichen Mehrparteienwohnhaus mit mehreren Wohn- und Geschäftsobjekten,                                        

die grundsätzlich für eine Bewirtschaftung durch Vermietung geeignet bzw. vorgesehen sind. 

Das Gebäude erfüllt dadurch grundsätzlich die Eigenschaften als Vermietungsobjekt zu gelten. 

Für eine solche Liegenschaft wird am Markt der Begriff „Zinshausliegenschaft“ verwendet.                     

Im redlichen Geschäftsverkehr erfolgt die Bewertung eines solchen Zinshauses nach dem 

Ertragswertverfahren, da mit dieser Methode die unterschiedlichen Gegebenheiten der 

Bewirtschaftung hinsichtlich Aktualität zum Bewertungsstichtag am besten dargestellt werden 

können.  

 

Ertragswertverfahren iSd § 5 LBG 
 

(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem 

Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und 

entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich 

erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und 

Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet 

sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der 

Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies auf das 

Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder 

weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist 

von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt 

werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür 

können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten 

herangezogen werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 

üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 

Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen 

Feststellungen, Beschreibungen und Erläuterungen, unter Auswertung der zur Verfügung 

gestellten Unterlagen und unter Bedachtnahme auf die aktuellen Verhältnisse am 

Immobilienmarkt.  
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3.2. Ermittlung des Rohertrages 
 

 

 
 

Ausgangsbasis für die Ermittlung des Ertragswertes bilden die zum Bewertungsstichtag 

tatsächlich vereinnahmten Nettomietzinse der vermieteten Bestandsobjekte, welche in Bezug zu 

den aktuellen Marktdaten jedenfalls als nachhaltig erzielbar zu qualifizieren sind, sowie 

kalkulatorische erhobene marktübliche Mieterträge für die zum Bewertungsstichtag 

leerstehenden Einheiten.  

 

 

 

lfd. 

Nr. 
Stock Top Nutzung

Miet-

status
Fläche

HMZ Ist

(p.M)

HMZ Ist

(p.M.) / m²

1 KG? 1 Lager/Magazin L 79,00 m² -€              -€                 

3 EG 3 Wohnung L 33,00 m² -€              -€                 

4 EG 4 Wohnung L 33,00 m² -€              -€                 

5 EG 5 Büro L 34,00 m² -€              -€                 

6+7 EG 6+7 Wohnung L 48,00 m² -€                 

8 EG 8 Wohnung L 48,50 m² -€              -€                 

9 1.OG 9 Wohnung L 78,00 m² -€              -€                 

11+12 1.OG 11+12 Wohnung L 76,50 m² -€                 

13+14 1.OG 13+14 Wohnung L 75,00 m² -€                 

15 2.OG 15 Wohnung U 40,00 m² 84,80€           2,12€               

16 2.OG 16 Wohnung L 34,00 m² -€                 

17+18 2.OG 17+18 Wohnung L 75,00 m² -€                 

19+20 2.OG 19+20 Wohnung L 82,00 m² -€                 

21 3.OG 21 Wohnung L 40,00 m² -€                 

22 3.OG 22 Wohnung U 34,00 m² 289,86€         8,53€               

23 3.OG 23 Wohnung L 49,00 m² -€                 

24+25 3.OG 24+25 Wohnung U 57,00 m² 371,44€         6,52€               

26 3.OG 26 Wohnung L 50,00 m² -€                 

27 3.OG 27 Wohnung L 34,00 m² -€                 

28 3.OG 28 Wohnung L 34,00 m² -€                 

29+30 4.OG 29+30 Wohnung L 73,00 m² -€                 

31 4.OG 31 Wohnung L 31,00 m² -€                 

32 4.OG 32 Wohnung U 49,00 m² 353,45€         7,21€               

NFL EH HMZ Ist p.m.

Unbefristet 180,00 m² 4 1 099,55€       

Befristet 0,00 m² 0 -€               

Leerstand 1 007,00 m² 19 -€               Summe 1 187,00 m² 1 099,55€        

Gesamt 1 187,00 m² 23 1 099,55€      HMZ IST 13 194,60€      

Darstellung, lt. Zinsliste, per November 2025

Bestandsanalyse lt. Zinsliste 11/2025

Bestandsanalyse Nutzfläche-

Anteil (m²)

Einheiten Nutzfläche-

Anteil (%)

HMZ Ist 

(p.M)

HMZ Ist

(p.M.) / m²

Marktwert

Mietniveau/m²

Steigerungs-

potential
in Bezug auf

Gesamtertrag € 

Steigerungs-

potential %

Anteil unbefristet 180,00 m² 4 15,16%  €    1 099,55  €  1 350,00 

  a) Wohnungen 180,00 m² 4 15,16%  €      1 099,55  €          6,11  €        7,50  €    1 350,00 

  b) Gewerbe 0,00 m² 0 0,00%  €               -    €             -    €           -    €             -   

  c) Sonstiges (Lager) 0,00 m² 0 0,00%  €               -    €             -    €           -    €             -   

Anteil leer 1 007,00 m² 19 84,84%  €    7 440,00  €  7 440,00 

  a) Wohnungen 894,00 m² 17 75,32%  €      6 705,00  €          7,50  €        7,50  €    6 705,00 

  b) Büro 34,00 m² 1 2,86%  €         340,00  €         10,00  €       10,00  €      340,00 

  c) Sonstiges (Lager) 79,00 m² 1 6,66%  €         395,00  €          5,00  €        5,00  €      395,00 

Gesamt 1 187,00 m² 23 100,00%  €    8 539,55  €         7,19  €       7,41  €  8 790,00 2,93%
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3.3. Wahl des Liegenschaftszinssatzes 
 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktverhältnisse am Immobilienmarkt für 

Ertragsobjekte in gegenständlicher Lage wird ein Zinssatz von 2,75% angesetzt. Im Zinssatz ist 

die am Immobilienmarkt nachvollziehbare Investitionsbereitschaft in Immobilien 

berücksichtigt. Aus der Auswertung des Marktberichtes der Otto Immobiliengruppe konnte die 

aktuell für Herbst 2025 veröffentlichte Bandbreite zwischen Mindest- und 

Maximalrenditeerwartung (brutto 2,77 % - 3,79 %) erhoben werden.  
 

 
 

3.4. Mietausfallwagnis 
 

Damit wird das Wagnis einer Ertragsminderung durch uneinbringliche Mietrückstände oder 

Leerstände bezeichnet. Auf Basis der in der Literatur verwendeten Standard %-Sätze werden für 

die Bewertung konkret 2,00 % angesetzt. 
 

3.5. Laufende Instandhaltung/ unmittelbarer Sanierungsaufwand 
 

Die jährlichen laufenden Instandhaltungskosten werden entsprechend den Ausführungen zum 

Ausstattungs- und Erhaltungszustand der allgemeinen Teile mit 0,5% der mit netto                                    

€ 2.750,00/m² Nutzfläche geschätzten Nettowiederherstellungskosten angenommen.                             

Die laufende Instandhaltung entspricht rd. 15% des Rohertrages.  
 

Für die Sanierung der aktuell leerstehenden Bestandobjekte werden Sanierungskosten in der 

Höhe von gesamt € 1.000.000,00 berücksichtigt; diese Werte sind unter Berücksichtigung eines 

Gesamtsanierungsprojektes für eine künftige Vermietung unter Berücksichtigung der 

Vorsteuerabzugsberechtigung als Nettokosten zu verstehen.  
 

3.6. Restnutzungsdauer für die Kapitalisierung 
 

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer für den Ertragsanteil der baulichen Anlagen wird unter 

der Annahme der zukünftig laufend durchzuführenden Instandhaltung mit 60 Jahren 

angenommen; daraus resultiert zum Bewertungsstichtag ein Kapitalisierungsfaktor von 29,2227. 
 

3.7. Bodenwert/ Bodenwertverzinsung 
 

Im Ertragswertverfahren wird methodisch der Bodenwert gesondert berücksichtigt, um die 

unterschiedlichen Gegebenheiten bei der Kapitalisierung des Gesamtertrages (Ertragsanteil der 

baulichen Anlagen im Verhältnis zum Ertragsanteil für Grund und Boden) darzustellen.                        

Grund und Boden ist, im Unterschied zu den baulichen Anlagen, nicht auf eine Nutzungsdauer 

beschränkt und ist zeitlich unbegrenzt nutzbar, sodass sich der Verzinsungsbetrag als Jahreswert 

einer ewigen Rente berechnet. Der berechnete Jahreswert dient der Ermittlung des auf baulichen 

Anlagen entfallenen Reinertragsanteiles. Auf Basis des gesondert ermittelten Bodenwertes wird 

der Bodenwertanteil prozentuell aus dem Reinertrag herausgerechnet. Die Verzinsung des 

Bodenwertes erfolgt auf Basis des herangezogenen Liegenschaftszinssatzes.     Im Verhältnis 

zum Gesamtverkehrswert liegt der Bodenwertanteil bei 67,92 %.  
 

Berechnung des Liegenschaftszinssatzes

Liegenschaftszinssatz

Bandbreite Kapitalisierung 

lt. Marktbericht Otto Immobiliengruppe
2,77% 3,79%

Mittelwert der Kapitalisierung 

lt. Marktbericht Otto Immobiliengruppe (s.o.)

Anpassung Reinertrag -15,00% -0,49%

Ausgangsbasis 2,79%

herangezogener Liegenschaftszinssatz, gerundet 2,75%

3,28%

% Satz
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Der Bodenwert selbst ermittelt sich aus einer im indirekten Vergleich erhobenen 

Grundkostenkalkulation (Residualwert) mit Bezug zum Verkaufswert ‚neu errichteter 

Wohnungseigentumsobjekte‘. Der Bodenwert einer mit einem „Mehrparteienhaus“ bebauten 

Liegenschaft ermittelt sich nicht auf der Preisbasis der Grundfläche des Grundstücks, sondern 

auf Basis, der durch das Gebäude repräsentierten Bestandfläche.  
 

 
 

Auf Grund der aktuell vorliegenden Unterlagen betreffend DG-Ausbau (1. Planwechsel 09/2025; 

Genehmigung vom 21.01.2026) ist von einer rechtskräftigen Baubewilligung für das 

Dachgeschoss auszugehen und dieses Potential im Zuge der Bodenwertermittlung zu 

berücksichtigen. Aktuell ist ein solches Potential auf Grund der bestehenden angespannten 

Markt- und Wirtschaftslage von Einschränkungen betroffen, weshalb für die Potentialfläche ein 

Abschlag in der Höhe von 30% vom ermittelten Bodenwert vorzunehmen ist.  

 

3.8. Berechnung des Ertragswertes der Gesamtliegenschaft 
 

 
 

 

 

 

 

Bodenwert-Berechnung

Freigrund-/Bodenwert-Analyse

Beschreibung % Satz Werte pro m²

Preisbasis Verkaufserlös Wohnungseigentumsobjekt

(Erstbezug: gute bis sehr gute im jw. Bezirk)
 €           5 500,00 

abzgl. durchschnittlicher Herstellungskosten 

lt. Sachverständigen-Tabelle (Heft 3/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-€           3 000,00 

abzgl. Wagnis und Gewinnkalkulation 25% -€             750,00 

bewertungsgegenständlicher Freigrundwert pro m²  €           1 750,00 

Basiswert für Bodenwertanteil, Regelgeschoß pro m² (gerundet) 1 750,00€         

Basiswert für Bodenwertanteil, Potenzial pro m² (gerundet) 70% 1 225,00€         

Ertragswert-Berechnung

Summe mtl. Rohertrag/netto, lt. HMZ-Liste 8 539,55€           

Jahresrohertrag 102 474,60€     

abzgl. laufende Instandhaltung 1.187,00 m² x € 2.750,00/m² x 0,50 % 16 321,25-€          

abzgl. Leerstehungsrisiko 2,00% 2 049,49-€           

Jahresreinertrag 84 103,86€       

abzgl. Verzinsung Bodenwert 67,92% 57 124,38-€          

Jahresreinertrag der baulichen Anlagen 26 979,48€       

Kapitalisierungs-Faktor RND 60 Jahre / 2,75% 29,2227

Ertragswert der baulichen Anlagen 788 412,31€     

abzgl. Adaptierung Bestandobjekte 1 000 000,00-€     

Ertragswert der baulichen Anlagen nach Adaptierung 211 587,69-€     

Bodenwert Bestandfläche 1.187,00 m² x € 1.750,00/m² 2 077 250,00€     

Ertragswert gesamt 1 865 662,31€  

Bodenwert Potentialfläche /DG-Ausbau    450,00 m² x € 1.225,00/m² 551 250,00€        

Ertragswert gesamt, inkl. dem Potential 2 416 912,31€  

Marktanpassung 15,00% 362 536,85€        

Verkehrswert gesamt, inkl. dem Potential und Marktanpassung 2 779 449,16€     

Verkehrswert, gerundet 2 800 000,00€  
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3.9. Ergebniskontrolle Ertragswert zu den bestehenden Marktgegebenheiten 
 

Dem Zinshaus-Marktbericht der Otto Immobilien Gruppe, Frühjahr 2026 ist zu entnehmen, dass 

sich das Preisniveau für Zinshausliegenschaften im 20. Wiener Gemeindebezirk aktuell in einer 

Bandbreite von rund € 1.850,00/m² bis € 3.120,00/m² bewegt. Die ausgewiesenen marktüblichen 

Rohertragsrenditen liegen dabei zwischen etwa 2,77 % und 3,79 %. 

 

Der im gegenständlichen Gutachten ermittelte Ertragswert entspricht im Vergleich dazu einem 

konkreten Wertansatz von rund € 2.000,00/m² sowie einer Rohertragsrendite von rund 4,24 %.  

Der Umstand, dass der bestehende hohe Leerstandsanteil auch ein strukturelles 

Entwicklungspotential der Begründung von Wohnungseigentum samt nachfolgenden Abverkauf 

von Wohnungseigentumsobjekten eröffnet, rechtfertigt aus Sachverständigensicht eine 

Marktanpassung des ermittelten Ertragswertes durch einen Zuschlag von 15 %; im Ergebnis liegt 

der Verkehrswert im Vergleich zu erhobenen Marktdaten des o.g. Marktberichts bei rd.                               

€ 2.360,00/m² und repräsentiert bezogen auf den Rohertrag eine Rendite von rd. 3,70%. 

 

Der Verkehrswert der Liegenschaft lautet, gerundet € 2.800,000,00. 

 

                                                                                          

 

        
Wien, am 30.03.2026                                                                       Der Sachverständige 

                                                  Mag. Karl Wiesflecker 
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4. Beilagen/ Unterlagendokumentation 
 

4.1. Grundbuchsauszug 
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4.2. Plandarstellung 1.Pl-Änderung vom 8.7.2024 (MA37/1005169-2020-54) 
           

KG 

 
 

EG 

 



24 

 

1.OG 

 
 

2.OG 
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3.OG 

 
 

4.OG 
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DG-Ausbaupotential   
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4.3. Bilder 
 

a) Außen- und Innenansichten: Gebäude (allgemeine Teile)  
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b) Allg. Teile des Hauses: Kellerbereich 
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c) DG im Rohzustand  
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d) Innenansicht einzelner Bestandobjekte, die bestandsfrei sind 

 

Top 4 

     
 

Top 8 
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Top 11 

     
 

     
 

Top 19 
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Top 23 
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Top 26 

     
 

     
 

Top 27 
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e) Innenansicht einzelner Bestandobjekte, die vermietet sind 
 

Top 15 
 

       
 

Top 22 
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Top 24+25 
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Top 32 
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4.4. Mietverträge 

4.1.1. Mietvertrag Top 15 
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4.1.2. Mietvertrag Top 22 
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4.1.3. Mietvertrag Top 24+25 
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4.1.4. Mietvertrag Top 32 

 

 
   

 

 

 

 



42 

 

4.2. Zinsliste 11/2025 

 

 

 
 



43 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4.5. DG-Zubau-Potential   
 

Planwechsel vom 17.09.2025  
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